
MÜLLABFUHRGEBÜHREN 2022:

I. Gebühr  für  die  Haushalte,  Gemeinschaften,  Zweitwohnungen  und
ähnliche Nutzungen:

a) Grundgebühr: € 10,50/pro Person -

b) Mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich abgegebenen Abfalllitern:  € 0,0580/Liter

Mindestvorhaltevolumen für diese Kategorie:           210 Liter pro Person im Jahr

II.Gebühr für alle anderen Fälle:

a)  Verteilung  pro  Kategorie  aufgrund  von  dem  Abfallverbrauch  des
vorhergehenden Jahres.

Grundtarif

Sonderkategorie – MwSt.-Inhaber 38,67 €

Von 0 bis 500 Liter 77,33 €

Von 501 bis 1.000 Liter 154,66 €

von 1.001 bis 5.000 Liter 270,66 €

von 5.001 bis 10.000 Liter 386,66 €

von 10.001 bis 50.000 Liter 463,99 €

über 50.000 Liter 541,32 €

b) Mengenabhängige Gebühr laut den tatsächlich abgegebenen Abfalllitern:  € 0,0580/Liter

III. Wegwerfsäcke: a) Säcke zu 20 Liter:   € 0,40

b) Säcke zu 100 Liter: € 2,00

IV.Tagesgebühr:

a) Für jeden vom Art. 19, Buchstabe a) der Verordnung vorgesehenen Steuerpflichtigen wird der geltende Tarif von
€ 0,0580/Liter angewandt und mit den vermutlich erzeugten 80 Liter Abfall pro Tag multipliziert -

b) Gemeinnützige Vereine kaufen so viele Müllsäcke bei der Gemeinde, welche zur Entsorgung der tatsächlichen
Abfälle notwendig sind. 

Säcke zu   20 Liter                € 1,56

Säcke zu 100 Liter                € 5,80

V. Kosten für die Entleerung der Glas-,Dosen und Papiercontainer bei Privaten:

a) Entleerung Glas- und Dosencontainer  € 66,00

a) Entleerung Papiercontainer:  € 77,50

VI.Kosten für die Entsorgung der Bioabfälle:             
Mengenabhängige Gebühr laut den abgegebenen Abfalllitern
vonseiten der Großproduzenten:

 
€ 0,041/Liter 

VII. Kosten für kleine Instandhaltungsarbeiten an den  Müllbehältern

vonseiten der Gemeindearbeitern (Art. 21):

€ 10,00


